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KD Deutsche Rheinschiffahrt GmbH 

          

Dresscode/Kleidungsvorschriften 

Partyfahrten der KD 

Für einige KD Veranstaltungen gilt an Bord ein Dresscode, der es allen Gästen ermöglichen soll, sich 
an Bord wohlzufühlen. Grundsätzlich gilt hier, dass der Dresscode mehr ist als eine lockere 
Empfehlung. KD behält sich vor, den Beförderungsbedingungen entsprechend, Gästen den Zutritt 

zum Schiff zu verwehren. Eine Erstattung des Fahrtpreises ist in diesem Fall ausgeschlossen. 

 

Für KD Partyfahrten gilt: 

 

 

 

 

 

• sportliches Outfit 

• individuell schicker Style 

• lässiges Partyoutfit 

• Dem Partymotto entsprechende 

T-Shirts sind gestattet 

Bei Karneval om Rhing und Veranstaltungen 
mit entsprechendem Vermerk sind ebenfalls 

Kostümierungen erlaubt. 

 

• Trainingsanzüge 

• Trikots 

• Badehosen/Bikinis/Badeanzüge 

• Bademäntel 

• Kostümierungen oder freizügige 

Kleidung 

• Shirts mit obszöner, diskriminierender 
oder ähnlicher Aufschrift/Symbolik 

• und ähnliches 

  

Dresscode für Gruppen sowie  Junggesellen- und Junggesellinnenabschiede: 
Bitte auf aufwendige Party-Accessoires verzichten und diese NICHT mitbringen!  
Dazu gehören u.a.: Perücken, Partymützen/-hüte, Bauchläden, Fahnen, Schwerter oder 

ähnliche/weitere Kostümaccessoires. Die Gegenstände dürfen nicht mit an Bord gebracht werden, 
werden vom Personal am Einlass eingesammelt und gegebenenfalls entsorgt. Gleiches gilt für 

mitgebrachte Getränke und Speisen.  
Bauchläden oder ähnliches können NICHT an der Garderobe abgegeben werden, dürfen 
grundsätzlich auch nicht mit an Bord genommen werden.  

Jeglicher Verkauf ist an Bord nicht gestattet. 

Für individuelle Rückfragen wenden Sie sich bitte direkt an die KD. 

 

 


